
Änderungsantrag Nr.
TE007 

Beantragt von
Yuri 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §4 (4) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, die im §4 Absatz 4 die Wörter "seinen der Partei 
angezeigten Wohnsitz im Gebietsverband hat" durch die Wörter 
"Mitglied im zuständigen Gebietsverband ist" zu ersetzen. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn der Pirat seinen 
der Partei angezeigten Wohnsitz im Gebietsverband hat und mit 
seinen Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei Monate im Rückstand 
ist. (Aktives Wahlrecht)

Neue Fassung: 

(4) Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn der Pirat 
Mitglied im zuständigen Gebietsverband ist und mit seinen 
Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei Monate im Rückstand ist. 
(Aktives Wahlrecht)

Achtung Kollisionen

Passives Wahlrecht bei Zahlungsverzug 

Da bezüglich der Mitgliedschaft Gliederungswahlfreiheit herrscht 
[= man muss nicht in dem Verband, in dem man seinen [Haupt]
Wohnsitz hat, Mitglied werden], ist es widersprüchlich, nur am 
angegebenen Wohnsitz auch Wahlrecht zu haben; eine Mitgliedschaft 
ohne Wahlrecht ist schließlich recht nutzlos. 
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